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Kaskoversicherung: keine grobe Fahrlässigkeit bei Rotlichtfahrt

Hält ein Pkw-Fahrer zunächst vor einer roten Ampel an, beobachtet anschließend im Rückspiegel einen dicht
zu ihm auffahrenden Wagen und fährt dann trotz fortdauernden Rotlichts an, weil er die inzwischen auf grün
umgesprungene Ampel der Nachbarspur fälschlicherweise auf seine Fahrspur bezogen hat, liegt keine grobe
Fahrlässigkeit vor. Die Vollkaskoversicherung des Rotlichtfahrers kann sich daher nicht auf ihre
Leistungsfreiheit berufen und ist zum Ersatz des entstandenen Unfallschadens verpflichtet.
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